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Regeste

Regeste Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 21 Abs. 1 IVG; Art. 2 Abs. 1 und 2 HVI; Ziff. 13.05* HVI
Anhang; Rz 1019 und Ziff. 13.05.5* des Kreisschreibens des Bundesamtes für
Sozialversicherung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung
(KHMI): Eingliederungswirksamkeit. Die in Ziff. 13.05.5* KHMI statuierte quantitative
Eingliederungswirksamkeit von mindestens 10% ist im Zusammenhang mit der
allgemeinen Regelung in Rz 1019 KHMI auszulegen und dementsprechend nicht als
absolutes Minimum, sondern als Richtmass zu verstehen, das Abweichungen im Einzelfall
zugänglich ist; in diesem Sinne ist die Konkretisierung der gesetzlichen
Eingliederungswirksamkeit auf Weisungsstufe nicht zu beanstanden.

Erwägungen

E. 2.1
Die Vorinstanz hat die ablehnende Verfügung der IV-Stelle geschützt, da diese aufgrund
des Abklärungsberichts vom 15. Mai 2001 davon habe ausgehen können, dass der Einbau
eines Treppenliftes zu einer Leistungssteigerung von 9% führe, womit die gemäss Ziff.
13.05.5* KHMI vorausgesetzte minimale Eingliederungswirksamkeit von 10% nicht
erreicht sei. Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Ansicht, dass eine Steigerung
von mindestens 11% - eher sogar deutlich mehr - zu erwarten sei (...)

E. 2.2
Vorinstanz und Verwaltung haben sich für ihren Entscheid primär auf das KHMI - eine
Verwaltungsweisung - abgestützt. Somit ist zunächst die Rechtmässigkeit der
Voraussetzung einer minimalen Steigerung der Eingliederungswirksamkeit um 10% gemäss
Ziff. 13.05.5* KHMI zu prüfen. Die in der - unter anderem speziell für Treppenlifte
konzipierten - Ziff. 13.05.5* KHMI statuierte quantitative Eingliederungswirksamkeit ist
infolge des darin enthaltenen Verweises im Zusammenhang mit der allgemeinen Regelung
in Rz 1019 KHMI auszulegen. Sie ist nicht als absolutes Minimum zu verstehen, sondern
hat vielmehr als Richtmass zur Beurteilung der Beachtlichkeit zu gelten, das Abweichungen
im Einzelfall zugänglich ist. Die weisungsmässig verlangte Verbesserung um mindestens
10% ist eine für Hebebühnen, Treppenlifte sowie Beseitigung oder Abänderung von
baulichen Hindernissen (Ziff. 13.05* HVI Anhang) als in der Regel kostspielige Vorkehren
zulässige Konkretisierung der in Art. 8 Abs. 1 IVG für alle Massnahmen der
Invalidenversicherung vorgesehenen Eingliederungswirksamkeit, die leistungsspezifisch
unterschiedlich ist (vgl. MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 84).



Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


